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P. Binsfeld: Tractat von Bekanntnuß der Zauberer vnnd Hexen

Mit der vorliegenden Edition ist dem Leser erstmals
seit der letzten Druckausgabe 1592 (MÃ¼nchen, Offizin
Adam Berg) der deutsche Text von Peter Binsfelds âTrak-
tat von BekanntnuÃ der Zauberer und Hexenâ (die letz-
te Auflage der lateinischen Fassung âTractatus de con-
fessionibus maleficorum et sagarumâ erschien 1623 bei
Peter Henning in KÃ¶ln) zugÃ¤nglich gemacht worden.
Dies allein ist ein Verdienst, das gewÃ¼rdigt werden
muss.

Der Traktat des Trierer Weihbischofs Binsfeld
(1546-1598) hat ohne Zweifel einen der bedeutends-
ten BeitrÃ¤ge zur theoretischen Untermauerung des
frÃ¼hneuzeitlichen Hexenglaubens geleistet, ein Nach-
druck der Schrift kann also durchaus als ein bereits
lÃ¤nger bestehendes Desiderat bezeichnet werden. Die
eigentliche Frage des Untertitels, ob nÃ¤mlich den Aus-
sagen von Zauberern und Hexen gegenÃ¼ber Mitange-
klagten Glauben zu schenken sei, wird dabei von Bins-
feld erst im zweiten Hauptteil (S. 142-297) behandelt
und gerÃ¤t auch aus der rÃ¼ckschauenden Perspektive
des heutigen Wissenschaftlers zusehends in den Hinter-
grund. Unglaublichen Einfluss dagegen haben die vier-
zehn praeludia und dreizehn conclusiones des ersten
Hauptteils (S. 20-141) entfaltet, in denen der Verfasser
eine differenzierte Theorie von Hexerei und Magie aus-
breitet. FÃ¼r den zweiten, prozessrechtlichen Teil ist
besonders herauszuheben, dass Binsfeld zu den ersten
Autoren zÃ¤hlt, die sich ausfÃ¼hrlich mit der Zeugnis-
fÃ¤higkeit von Kindern im Hexenprozess auseinander-
setzten (S. 239ff.). Von besonderem Interesse fÃ¼r die

frÃ¼hneuzeitliche Rechtsgeschichte dÃ¼rften auch sei-
ne weiten AusfÃ¼hrungen Ã¼ber das Wasserordal (S.
248ff.) und seine scharfe Auseinandersetzung in allen
prozessrechtlichen Fragen mit Jean Bodin sein.

Dem eigentlichen Text vorangestellt sind eine knap-
pe Einleitung des Herausgebers und ein regestartiges In-
haltsverzeichnis der beiden Hauptteile des Textes, das
ebenfalls nicht dem Text selber entstammt, sondern von
KÃ¼mper entlang von Binsfelds Einteilung in praelu-
dia, conclusiones etc. angelegt wurde. Wenn man auch
an einzelnen Formulierungen dieses notwendig ver-
knappenden Inhaltsverzeichnisses Kritik wird Ã¼ben
kÃ¶nnen, so erfÃ¼llt es doch seine Aufgabe, den Le-
ser schnell zur gesuchten Textpassage zu bringen. Vor
allem aber wird damit die von AndrÃ© Schnyder ein-
mal zu recht bemÃ¤ngelte, aus âoffensichtlicher Inkon-
sequenz in der Handhabung von Titel und Zwischen-
titelâ resultierende UnÃ¼bersichtlichkeit des Traktates
fÃ¼r den Benutzer etwas relativiert (S. IX). Binsfelds ei-
genes Register ist der Edition des Textes beigefÃ¼gt (S.
327-336). Die Einleitung des Herausgebers skizziert in
verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig weiten ZÃ¼gen Binsfeld Biographie
undWirkung, spiegelt damit aber nur die ausgesprochen
stiefmÃ¼tterliche Behandlung wieder, die dieser wich-
tige Theoretiker trotz seiner allgemein anerkannten Be-
deutung bisher in der Literatur erfahren hat. KÃ¼mpers
Hoffnung auf neuere Untersuchungen (S. I), die durch die
vorliegende Edition befÃ¶rdert werden mÃ¶gen, kann
da nur unterstrichen werden.
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Der Einleitung folgt auf 336 Seiten der Text des Trak-
tats. Grundlage ist dabei Binsfelds eigene deutsche Ãber-
setzung von 1590. Eine weitere deutsche Ãbersetzung
fertigte im gleichen Jahr der MÃ¼nchner Assessor Bern-
hard Vogel im Auftrag des Druckes Adam Berg an. Dass
sich KÃ¼mper hier fÃ¼r die eigene Ãbersetzung des Ver-
fassers entschieden hat, liegt auf der Hand. Eine kritische
Vergleichung mit dem MÃ¼nchner Text entfÃ¤llt. Der
Text wird dabei seitengetreu als Transkript wiedergege-
ben. Die wenigen Abbreviaturen, meist der Nasalstrich
fÃ¼r n, m bzw. das verkÃ¼rzte âvn[nd]â, sind durchweg
in Klammern aufgelÃ¶st worden. Der aus Drucken die-
ser Zeit bekannte Antiqua-Sperrdruck fÃ¼r Eigennamen
und lateinische Worte und Passagen wird in der Edition
kursiv wiedergegeben. Auch die Blattzahlen der Druck-
ausgabe werden jeweils beigegeben. Insgesamt wird al-
so die Edition nicht nur dem Lesefluss, sondern auch
den wissenschaftlichen AnsprÃ¼chen weitgehend ge-
recht und liefert ein, von Zeilenumbruch und Schriftart
abgesehen, getreues Abbild der Vorlage. In einer geson-
derten Spalte werden dazu einzelne Allegationen, haupt-
sÃ¤chlich Bibelzitate und Verweise auf Codex- und Di-
gestenstellen, in die heutige Zitation aufgelÃ¶st. Hilf-
reich sind diese AuflÃ¶sungen allemal, jedoch hÃ¤tte
sich der Leser auch eine AuflÃ¶sung der allegierten zeit-
genÃ¶ssischen Literatur, beispielsweise im Anhang, ge-
wÃ¼nscht. Die einzelnen Autoren werden zwar im Per-
sonenindex (S. 343-345) verzeichnet, die mÃ¼hsame Ar-
beit der AufschlÃ¼sselung nach Werktiteln hat uns der
Editor jedoch nicht abgenommen.

Begleitet wird der Personenindex von einem Ver-
zeichnis der Bibelallegate (S. 339f.) und der wich-
tigsten herangezogenen Rechts-quellen (S. 341), wobei
KÃ¼mper nicht zwischen Allegationen der rÃ¶mischen
Rechtsquellen selbst und dessen Kommentarliteratur un-
terscheidet. Den Indizes folgend findet sich eine durch-
aus brauchbare Auswahlbibliographie (S. 347-354), die
sowohl die klassischenWerke als auch die einschlÃ¤gige
neuere Literatur verzeichnet. ErgÃ¤nzt wird der Anhang
durch ein Verzeichnis der erhaltenen Druckausgaben (S.
355-359). Wenn auch mindestens die beiden Ausgaben
des Druckes Trier: Heinrich Bock, 1590 am Max-Planck-
Institut fÃ¼r EuropÃ¤ische Rechtsgeschichte (Frankfurt
amMain) unter den Signaturen Dt 2Ei undMF299 fehlen,
so ist ein solches Verzeichnis fÃ¼r die vorliegende Art
von Neueditionen frÃ¼hneuzeitlicher Drucke ein wich-
tiges und leider viel zu selten Ã¤hnlichen Publikationen
beigefÃ¼gtes Hilfsmittel.

Insgesamt wird mit dem Neudruck des Trak-
tats eine LÃ¼cke in der Quellenliteratur ausgefÃ¼llt,
denn Binsfelds Bedeutung fÃ¼r die Geschichte der
frÃ¼hneuzeitlichen deutschen Hexenverfolgungen
kann kaum Ã¼berbewertet werden. Die AusfÃ¼hrung
ist zweckmÃ¤Ãig; manch ein Leser hÃ¤tte sich
mÃ¶glicherweise weitergehende Indices oder eine Auf-
schlÃ¼sselung auch der allegierten zeitgenÃ¶ssischen
Literatur gewÃ¼nscht. Dass dies nicht geschehen ist, ist
bedauerlich, schmÃ¤lert aber nicht denWert der Edition.
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